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Wir schätzen uns glücklich,

Dr. iur. Max Hess, Zollikerberg

als neuen Redaktor vorstellen zu dürfen, der heute erstmals mit der Leserschaft
auf diesem Wege Kontakt aufnimmt. Viele kennen ihn aus seiner fachlich fundierten

publizistischen Tätigkeit und als bestausgewiesenen Referenten von
Weiterbildungskursen. Andere durften als Absolventen verschiedener Sozialschulen von
seinem Wissen und Können profitieren. Dr. Max Hess wird auch als neues
Mitglied des Arbeitsausschusses für unsere Konferenz ein Gewinn sein. Mit einem
herzlichen Willkommgruß verbinden wir die besten Wünsche für sein weiteres
Wirken im Dienste des schweizerischen Sozialwesens.

Rudolf Mittner
Präsident der Schweizerischen Konferenz
für öffentliche Fürsorge

Zum Beginn

Am Anfang meiner Tätigkeit als Redaktor der Zeitschrift für öffentliche Fürsorge
ist es mir ein Anliegen, all jenen zu danken, die mir das Vertrauen schenkten.
Mein Dank gilt Herrn Rudolf Mittner, dem Präsidenten der Konferenz, allen
Vorstandsmitgliedern und auch allen Teilnehmern der Jahrestagung vom 10. Mai
1973 in Weinfelden. Herrn Ernst Muntwiler, dem bisherigen Redaktor unserer
Zeitschrift, bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, hat er sich doch bereit
erklärt, mir seine Erfahrung zur Verfügung zu stellen und mich in die neue
Aufgabe einzuführen.

Mit der Übernahme der Redaktion bleibe ich einer Aufgabe verpflichtet, die
mich ein Leben lang beschäftigt und zeitweise recht eigentlich fasziniert hat. Die
öffentliche Fürsorge — man spricht heute gerne von Sozialarbeit und meint damit
das gleiche — befaßt sich mit all jenen Menschen, die sich aus innern und äußern
Gründen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Kräften im sozialen Gefüge
nicht zurechtfinden vermögen, die ihr Leben auf der Schattenseite des Daseins
fristen, die irgendwie zu kurz gekommen sind oder sich in der Isoliertheit befinden.

Diesen Menschen und Familien gilt unsere Anteilnahme und Hilfe, wobei
wir uns darüber Rechenschaft geben dürfen, daß wir mit den Hilfsmöglichkeiten,
die wir zu bieten haben, noch ziemlich am Anfang der Entwicklung stehen. Das
Begreifen der Zusammenhänge, die Erforschung der oft recht komplexen Ursachen

sowie die Entwicklung von wirksamen Behandlungsmöglichkeiten im Dienste
des Klienten und zum Wohle der Allgemeinheit, die Schaffung von
Lebensbedingungen, in denen der Anreiz zu sozialem Fehlverhalten möglichst tief gehalten
werden kann, die Einflußnahme auf eine Gesetzgebung, die den schwachen Gliedern

in unserer Gemeinschaft hinreichend und realitätsbezogen Rechnung trägt,
der Ausbau von leistungsfähigen Sozialdiensten — das sind einige der Themen,
die in der Zeitschrift auch in Zukunft zur Sprache kommen sollen. Viele andere
Gebiete werden sich noch angliedern müssen.
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Neben Originalbeiträgen, für die möglichst viele Verfasser gewonnen werden
sollen, und neben der Berichterstattung über die Konferenztätigkeit ist uns auch
eine Information über Bestrebungen und Neuerungen in den einzelnen Kantonen
ein wesentliches Anliegen. Auch soll das Tagesgeschehen, soweit es zu unseren
Themenkreisen Bezug hat, miteinbezogen werden. Der einschlägigen Judikatur
soll weiterhin die nötige Beachtung geschenkt werden. Und schließlich sollte es
auch unser Bestreben sein, die Leser der Zeitschrift mit der neuen Fachliteratur
vertraut zu machen. Buchanzeigen und Buchbesprechungen dürfen auch in unserer

Zeitschrift einen angemessenen Raum einnehmen.
Darf ich, gleich zu Beginn meinerTätigkeit, ein Anliegen anmelden? Eine

Fachzeitschrift bleibt nur dann lebendig und interessant, wenn die Leser ihre Wünsche

und Bedürfnisse anmelden, wenn sie Anregungen machen und Kritik üben.
Auch werden im Lande herum Vorträge gehalten, die durch eine Publikation in
der Zeitschrift einem größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht werden
könnten. Für entsprechende Hinweise sowie überhaupt für jede tatkräftige
Mitarbeit bin ich Ihnen dankbar. Und für eine Orientierung über das Geschehen in
den einzelnen Kantonen ist der Redaktor ausschließlich auf Informationen aus
den betreffenden Fachkreisen angewiesen. Von besonderem Interesse wäre eine
Information über die Bestrebungen zur Revision der Armen- und Fürsorgegesetzgebung

auf kantonaler Ebene. Auch an der Publikation von Verwaltungs- und
Gerichtsentscheiden aus unserem Fachgebiet, die nicht ohne weiteres zugänglich
sind, besteht ein berechtigtes Interesse — dies auch deshalb, weil solche Entscheidungen

immer seltener geworden sind. So hoffe ich, daß mir solche Präjudizien,
wenn auch nur spärlich, zugehen werden.

Vielleicht kann man sagen, der Weg eines neuen Redaktors sei mit guten
Vorsätzen gepflastert. Hoffen wir, viele dieser Vorsätze mit Hilfe des Leserkreises
verwirklichen zu können.

Max Hess-Haeberli

Kriminalität und Fürsorge

Referat von W. Wiesendanger, Vorsteher des Schutzaufsichtsamtes des Kantons
Zürich, Zürcher Armenpflegerkonferenz in Bülach, 9. November 1971.

Vorbemerkung der Redaktion. In Heft 8 des laufenden Jahrganges unserer Zeitschrift wurde auf
den Seiten 127/128 die neue Organisation der Fürsorge für Untersuchungsgefangene im Kanton
Zürich aufgezeigt. Mit dem Referat von Dr. Werner Wiesendanger, dem die Hauptinitiative für
die Neuordnung zu verdanken ist, gewinnen wir einen Einblick in die Motivationen und die
Ausgestaltung des Sozialdienstes der Justizdirektion. Denn das ist nun die neue Bezeichnung des
Schutzaufsichtsamtes im Kanton Zürich. Und was im Referat Wiesendanger postuliert worden ist,
konnte in der Zwischenzeit verwirklicht werden.

7. Die Bedeutung der öffentlichen Fürsorge in der Straffälligenhilfe des Kantons
Zürich

Über das mir von Ihrem Präsidenten aufgetragene Thema «Kriminalität und
Strafvollzug» könnte man den Ausspruch Theodor Fontanes setzen: «Ein weites
Feld!» Es ist deshalb nötig, das Thema einzuengen, d.h. zeitlich und örtlich zu
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